
dem Charakter einer Richtlinie für unvereinbar, in ihr 
schlechthin vom künftigen Recht auszugehen. Die Auf
gaben könnten nur dort auf die künftige gesetzliche 
Regelung ausgerichtet sein, wo das zur Zeit bestehende 
Gesetz auslegungsfähig ist. Keinesfalls sei es möglich, 
eine künftige gesetzliche Regelung entgegen dem Wort
laut des geltenden Rechts vorwegzunehmen, wie das 
z. B. bei Rankes Vorschlägen zur Zurückverweisung in 
das Ermittlungsverfahren und zur Einzelbürgschaft der 
Fall sein würde. Diese Bedenken Neumanns teilte auch 
H o m a n n .  Oberrichter Dr. S t r a s b e r g ,  Vorsitzen
der des Kollegiums für Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen, erweiterte die Feststellungen Neumanns 
auch auf Rankes Forderung, das Gericht müsse im Falle 
der Arbeitsplatzbindung der Kündigung durch den Be
trieb zustimmen. Dies verstoße gegen das gesetzliche 
Kündigungsrecht des Betriebs. In diesen Fällen sei viel
mehr eine kameradschaftliche Zusammenarbeit zwi
schen Gericht und Betrieb anzustreben.
Die Diskussion entzündete sich auch an der Frage, in 
welchem Umfang die Gerichte nach Abschluß der 
Hauptverhandlung tätig werden müssen. Nach dem 
hierfür maßgeblichen Abschnitt des Entwurfs der Richt
linie, den Richter F e i s t k o r n  (Oberstes Gericht) er
läuterte, obliegt die Verantwortung für die weitere Er
ziehung der Verurteilten den im Betrieb für Ordnung 
und Sicherheit verantwortlichen Wirtschaftsfunktionä
ren im Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Or
ganisationen. Die Gerichte haben die Bereitschaft der 
gesellschaftlichen Kräfte zur Wahrnehmung dieser Ver
antwortung zu wecken und zu fördern, mit ihnen not
wendige Maßnahmen zu beraten und sie erforderlichen
falls zu unterstützen. Nur in bestimmten Fällen und bei 
der Bindung an den Arbeitsplatz selbst sollen die Ge
richte die Verwirklichung der getroffenen Festlegungen 
kontrollieren.
Diese Aufgabenstellung der Gerichte hielt R a n k e  für 
zu eng, da sie nur ungenügend die Erfahrungen der 
Praxis berücksichtigten'’. Wenn er auch keine übertrie
bene Kontrolle befürworte, so halte er es doch für eine 
echte Verantwortung der Gerichte, mehr auf den weite
ren Erziehungsprozeß des Verurteilten Einfluß zu neh
men. Die Richtlinie müsse deshalb stärker auf die Auf
gaben der Gerichte und die insoweit bestehende Ver
antwortung hinweisen.
Frau v. E h r e n  w a l l  sprach sich ebenfalls für weiter
gehende Kontrollpfliehten des Gerichts aus. Gleichzeitig 
hob sie hervor, daß die Gewerkschaften stärker in den 
Umerziehungsprozeß einzubeziehen seien. Dazu müßten 
die Gerichte verpflichtet werden. Das forderte auch Ab
teilungsleiter K r a n k e  (Bundesvorstand des FDGB). 
In der Praxis würden die Gewerkschaftsleitungen oft 
aus dem Umerziehungsprozeß ausgeschaltet, weil sich 
die Gerichte unmittelbar an das Arbeitskollektiv wen
den. In anderen Fällen werden die Gewerkschaftsleitun
gen wiederum allein für die Erziehung des Rechtsver
letzers verantwortlich gemacht. Der FDGB-Bundesvor- 
stand habe den Gewerkschaftsleitungen Hinweise ge
geben, wie sie ihrer Verantwortung hinsichtlich der Er
ziehung straffällig gewordener Kollegen besser gerecht 
werden können. Er halte es für notwendig, dem Mini
sterrat vorzuschlagen, eine verbindliche Anweisung über 
die Pflichten der leitenden Wirtschaftsfunktionäre im 
Betrieb zur Sicherung der Umerziehung Straffälliger zu 
erlassen.
N e u m a n n  und F e i s t k o rn hielten eine Erweite
rung der Pflichten des Gerichts nach der Hauptverhand
lung nicht für erforderlich. Neumann bemerkte dazu, 6

6 Vgl. dazu auch Beyer/Willamowski, „Die Aufgaben der Ge
richte bei der Sicherung der Wirksamkeit des Strafverfahrens“, 
NJ 1966 S. 206 ff., und Beyer / Naumann / Willamowski, „Uber 
die Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte im Strafverfahren“. 
NJ 1965 S. 3 ff. und 41 ff. (S. 43 f.).

daß die Hauptaufgabe der Gerichte die Rechtsprechung 
sei. Ihre Verantwortung könne sich daher nicht auf den 
gesamten Prozeß der Erziehung bedingt Verurteilter 
erstrecken. Es müsse lediglich verlangt werden, daß in 
der Hauptverhandlung die Grundlagen für die Erzie
hung des straffällig gewordenen Bürgers durch gesell
schaftliche Kräfte geschaffen würden. H o m a n n  hielt 
die Vorschläge über die Tätigkeit der Gerichte nach der 
Hauptverhandlung nur insoweit für ergänzungsbedürf
tig, als eine qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit zu for
dern sei. Der Begriff der Rechtsprechung dürfe nicht zu 
eng aufgefaßt werden. Neben den konkreten Maßnah
men im Einzelfall müsse gleichzeitig eine allgemeine 
Atmosphäre der Unduldsamkeit der Werktätigen gegen
über Straftaten und anderen Rechtsverletzungen erzeugt 
werden. Nur dann werde es gelingen, mit solchen Er
scheinungen wie z. B. dem Rowdytum fertig zu werden.
In diesem Zusammenhang waren die Erfahrungen bei 
der komplexen Bekämpfung der Kriminalität im Bezirk 
Halle von Interesse, über die Dr. J a h n ,  Direktor des 
Bezirksgerichts Halle, berichtete7. In allen 22 Kreisen 
des Bezirks und in etwa 20 Städten und Gemeinden 
seien auf der Grundlage eines Beschlusses des Bezirks
tags vom 7. Juni 1963 über die Entwicklung der vorbeu
genden Tätigkeit zur schrittweisen Zurückdrängung der 
Kriminalität ähnliche Maßnahmen wie im Kreis Qued
linburg festgelegt worden. Die gegenwärtig wichtigste 
Leitungsaufgabe der Bezirksorgane sei, Tendenzen einer 
ressortmäßigen Enge, die sich aus der Zielstellung eini
ger Pläne und aus der Konzentration allein auf die 
Jugendkriminalität ergebe, zu überwinden sowie für 
eine exakte Abgrenzung der Verantwortungsbereiche 
und die Konkretisierung der Aufgaben in den Terri
torialprogrammen zu sorgen.
Präsident Dr. T o e p 1 i t z hob in seinen abschließenden 
Bemerkungen hervor, daß die Diskussion Ausdruck der 
lebendigen Entwicklung der Rechtspflege gewesen sei, 
die durch die 25. Staatsratssitzung neue Impulse be
kommen habe. Das Präsidium werde die Gedanken und 
Vorschläge, die in der Diskussion entwickelt worden 
seien, bei der Überarbeitung des Entwurfs der Richt
linie verwerten. Von den Direktoren der Bezirksgerichte 
werde erwartet, daß die Plenartagung eingehend aus
gewertet wird und die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen aus 
der Praxis dem Obersten Gericht übermittelt werden.

*

Das Plenum beschäftigte sich außerdem mit der Heran
ziehung bedeutsamer Sachen nach § 28 GVG durch die 
Direktoren der Bezirksgerichte. Die dazu vom Präsi
dium vorgelegten Analysen und grundsätzlichen Hin
weise wurden vom Plenum zustimmend zur Kenntnis 
genommen.

7 Der Generalstaatsanwalt der DDR wies in seinem Bericht auf 
der 25. Sitzung des Staatsrats ebenfalls auf die wertvollen, ver- 
allgemeinerungs\Xrürdigen Erfahrungen hin. die bei der Ent
wicklung eines Systems der vorbeugenden Tätigkeit im Bezirk 
Halle gesammelt wurden (NJ 1966 S. 358). Vgl. dazu auch den 
Bericht über die Plenartagung des Obersten Gerichts über die 
Aufgaben der Gerichte Del der Bekämpfung der Jugendkrimi
nalität, NJ 1965 S. 468, und die dort dazu angegebene Literatur.
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